
 

 
 
 
 

Nutzungsvereinbarung für den Florian-Waldeck-Saal i n den Reiss-
Engelhorn-Museen für Trauungen 

 
 
Frau/Herr ………………. und Herr/Frau ……………. haben im Rahmen der Anmeldung zur 
Eheschließung den Wunsch geäußert, ihre Ehe im Florian-Waldeck-Saal des Reiss-
Engelhorn-Museums zu schließen. Als Trautermin wurde Samstag, der ………….., ….……. 
Uhr bestimmt. Zu diesem Zweck räumt die Stadt Mannheim den Obengenannten das Recht 
ein, zum vereinbarten Trautermin für die Dauer der Trauung den Florian-Waldeck-Saal im 
REM zu nutzen. Für diese Nutzungsüberlassung zahlen die Obengenannten ein 
Nutzungsentgelt in Höhe von 50,00 €. 
 
Das unterzeichnende Brautpaar haftet für alle durch die Veranstaltung mittelbar oder 
unmittelbar verursachten Schäden an Personen oder Sachen im gesamten Nutzungsbereich. 
Die Unterzeichner stellen insoweit die Stadt Mannheim von Ansprüchen Dritter frei. 
 
Für die Benutzung werden die nachfolgenden Regeln verbindlich vereinbart :  
 
 

I. Öffentliche Einrichtung 
 
Die Reiss-Engelhorn-Museen werden als öffentliche Kultureinrichtung der Stadt Mannheim 
geführt. Das Nutzungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur. 
 
 

II. Allgemeine Besucherordnung 
 
§ 1 Verhalten 

 
1) Das Rauchen sowie die Mitnahme / das Konsumieren von Speisen und 

Getränken im gesamten Reiss-Engelhorn-Museum ist ni cht gestattet, weder 
im Gebäude noch davor oder auf der Rasenfläche dahi nter (keine Umtrunke). 
Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt. 

2) Das Aufstellen von mitgebrachtem Mobiliar, insbesondere Tischen und Stühlen, 
ist im gesamten Reiss-Engelhorn-Museum nicht gestattet , weder im Gebäude 
noch davor oder auf der Rasenfläche dahinter.  

3) Gegenstände und Kleidungsstücke, mit welchen Schäden an Kunstwerken und 
Sammlungsgegenständen sowie an den Räumlichkeiten herbeigeführt werden 
können, dürfen nicht in die Ausstellungsräume mitgenommen werden. Schirme, 
Stöcke, Taschen und sonstige Gegenstände sind an der Garderobe zu hinterlegen.  
 
 
 



 

 
 

4) Das Fotografieren und Filmen ist im Florian-Waldeck-Saal und Bassermannsaal 
gestattet. Es darf nur ohne Blitz fotografiert werden. 

5) Die Besucher haben sich so zu verhalten, dass keine  anderen Besucher 
behindert, gestört oder belästigt werden . Handys sind während des 
Museumsbesuchs auszuschalten. 

6) Die Besucher sind gehalten, den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu 
leisten . Besucher, die gegen die Besucher- und Nutzungsordnung verstoßen, 
können des Hauses verwiesen werden. 

7) Das Werfen von Reis, Blumen, Konfetti oder ähnliche m Streugut sowie das 
zünden sog. Glitter-, Konfetti- oder sonstiger „Bom ben“ bzw. Raketen ist auf 
dem kompletten Gelände der Reiss-Engelhorn-Museen n icht gestattet . Dies 
schließt den Toulonplatz vor dem Gebäude mit ein. 

8) Das Brautpaar erhält vom Standesamt zwei Parkberechtigungen . Mit diesen 
dürfen nur für die Dauer der Eheschließung maximal zwei Fa hrzeuge auf dem 
Toulonplatz - am Rand des Platzes - parken . Widerrechtlich parkende Fahrzeuge 
können mit einer Ordnungswidrigkeit versehen werden.  

9) Das unterzeichnende Brautpaar ist für die Einhaltun g dieser Pflichten 
verantwortlich.  Sie weisen die Besucher auf diese hin und wachen über deren 
Einhaltung. 

 
§ 2 Haftung 
  

1) Bei einem Verlust oder einer Beschädigung von Gegenständen, die zur 
Aufbewahrung in der Garderobe abgegeben worden sind, sind 
Schadensersatzansprüche gegen die Stadt Mannheim, ihre Bediensteten sowie 
ihre Erfüllungsgehilfen, die einen Betrag von 5.000,- € je Schadensfall 
übersteigen, unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, d. h. auch bei 
Vorliegen einer unerlaubten Handlung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

2) Wertgegenstände wie z.B. Bargeld, Schecks, Wertpapiere, Kreditkarten, 
Ausweispapiere, etc. dürfen nicht zur Aufbewahrung in der Garderobe abgegeben 
werden. 

 
§ 3 Sicherheit 
 

1) Die Räumlichkeiten der Reiss-Engelhorn-Museen sind videoüberwacht. 
2) Die Besucher sind gehalten, den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu 

leisten. Besucher, die gegen die Besucher- und Nutzungsordnung verstoßen, 
können des Hauses verwiesen werden. 

 
_________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Brautpaar 
 
 
 
      _______________________________________ 
      Unterschrift Standesbeamtin/Standesbeamter 


